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Offene Umsatzsteuerfragen gefährden 
Existenz der alternativen Briefdienste! 
 

Im Zuge der Novellierung des Postgeset-

zes im Jahr 2024 wurden sog. Teilleistun-

gen der Deutschen Post von der Umsatz-

steuer befreit. Die Deutsche Post erlangte 

dadurch einen Wettbewerbsvorteil im 

Bereich der Geschäftskundenbriefe. 

Nach Kritik an dieser Situation seitens der 

Monopolkommission und von Verbänden 

hat die Bunderegierung zugesichert, auch 

alternative Briefdienste von der Umsatz-

steuer zu befreien. Diese Zusicherung ist 

nach über einem Jahr immer noch nur 

teilweise umgesetzt und könnte offenbar 

sogar zurückgedreht werden.  
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Die Briefdienstleistungen der Deutschen Post und einiger Wettbewerber sind derzeit 
von der Umsatzsteuer befreit. Viele Wettbewerber genießen diesen Vorzug jedoch 
nicht und warten seit Monaten auf die Bearbeitung ihrer Anträge. Die Verzögerung 
schädigt den Wettbewerb bereits nachhaltig.  

• Die derzeitige Situation, in der nur einzelne Anbieter, insbesondere die Deutsche 
Post, von einer Umsatzsteuerbefreiung profitieren, muss zügig beendet werden. 

• Aus Sicht der Monopolkommission sollte die Befreiung sowohl für die sog. 
Teilleistungen der Deutschen Post als auch für die Geschäftskundendienst-
leistungen der alternativen Briefdienste abgeschafft werden. Die Befreiung ist 
rechtlich zweifelhaft.  

 

AUF EINEN BLICK 
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Die Umsatzsteuer in Deutschland beträgt derzeit grundsätz-

lich 19 Prozent. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen sind ge-

genüber umsatzsteuerbefreiten Leistungen in der Regel nicht 

konkurrenzfähig. Der Briefbereich liefert hierfür ein anschau-

liches Beispiel. Bei Briefdienstleistungen für Privatkundinnen 

und -kunden profitierte bislang ausschließlich die Deutsche 

Post von einer Umsatzsteuerbefreiung. Daher erreichen die 

alternativen Briefdienste in diesem Segment nur einen Um-

satzanteil, der unter 5 Prozent liegt.1 Die Umsatzsteuerbe-

freiung zugunsten der Deutschen Post hat wesentlich dazu 

beigetragen, dass sich die Wettbewerbsverhältnisse trotz der 

Aufhebung des staatlichen Monopols nie verbessert haben. 

Im benachbarten Geschäftskundenbriefbereich, in dem zu-

letzt kein Umsatzsteuerprivileg der Deutschen Post galt, liegt 

der langjährige Umsatzanteil der alternativen Briefdienste 

immerhin zwischen 15 und 20 Prozent.2  

Eine ähnliche Beobachtung hinsichtlich der Wirkung von Um-

satzsteuerprivilegien lässt sich im eigentlich wettbewerblich 

geprägten Paketbereich machen. Auch dort genießt die 

Deutsche Post im Privatkundensegment eine exklusive Um-

satzsteuerbefreiung und erreicht dadurch eine marktbeherr-

schende Stellung und einen Marktanteil von über 70 Pro-

zent,3 während ihr Sendungsmengenanteil im gesamten Pa-

ketbereich zwar über 40 Prozent, aber dennoch deutlich 

niedriger als im Privatkundenbereich liegt.4 

Trotz dieser Evidenz, dass Umsatzsteuerprivilegien den Wett-

bewerb potenziell schädigen, plante der Gesetzgeber im Jahr 

2024 zunächst, das Umsatzsteuerprivileg der Deutschen Post 

im Rahmen der Postgesetznovelle einseitig auf deren sog. 

Teilleistungen zu erweitern. Zu diesem Zweck wurde eine Zu-

ordnung von Teilleistungen in den Katalog an Universal-

dienstleistungen gemäß § 16 Postgesetz vorgenommen. Hin-

tergrund war ein Rechtsstreit mit der Deutschen Post, bei 

dem diese vor dem Finanzgericht (FG) Köln einen Etappener-

folg erzielt hatte.5 Die Deutsche Post konkurriert jedoch über 

den Teilleistungszugang mit den alternativen Briefdiensten. 

Insbesondere Geschäftskunden stehen vor der Wahl, ihre 

Briefe alternativen Briefdiensten zu übergeben oder sie direkt 

oder indirekt über Konsolidierer am Teilleistungszugang der 

Deutschen Post einzuliefern. Die Monopolkommission hat sich 

– ebenso wie viele Unternehmen und Verbände – im Rahmen 

der Novellierung des Postgesetzes daher für eine umsatzsteu-

errechtliche Gleichbehandlung der alternativen Briefdienste 

eingesetzt.6 Die Bundesregierung ist dem nachgekommen, in-

dem sie zugesagt hat, neben den Teilleistungen der Deutschen 

Post auch die Geschäftspost alternativer Briefdienste von der 

Umsatzsteuerpflicht zu befreien. Dies ist nach über einem Jahr 

immer noch nicht vollständig umgesetzt worden. Laut Aussa-

gen des Bundeszentralamtes für Steuern gegenüber der Mo-

nopolkommission befindet sich ein erheblicher Teil der bean-

tragten Freistellungsbescheinigungen noch in der Bearbei-

tung. Nach Kenntnis der Monopolkommission wird im Bundes-

finanzministerium derzeit geprüft, ob bereits ausgestellte Be-

scheinigungen gegebenenfalls aufgehoben werden sollten. Al-

ternative Briefdienste, die keine Bescheinigung erhalten haben, 

leiden seit über einem Jahr an einem existenziellen Wettbe-

werbsnachteil. Alternative Briefdienste, deren Bescheinigungen 

nun widerrufen werden könnten, leiden unter erheblicher 

Rechtsunsicherheit.  

TEILLEISTUNGEN 

• Teilleistungen umfassen nur einen Teil der Post-

dienstleistung, d. h. der Beförderung der Sen-

dung vom Absender zum Empfänger.  

• Beim „Teilleistungszugang“ der Deutschen Post 

können vorsortierte und frankierte Briefe direkt 

an einem Briefzentrum eingeliefert werden. 

• Nutzer des Teilleistungszugangs sind Geschäfts-

kunden, die indirekt über sog. Konsolidierer o-

der direkt einliefern.  

• Wichtige Geschäftskunden im Briefbereich sind 

öffentliche Auftraggeber, Banken und Versiche-

rer. Keine der genannten Versendergruppen ist 

vorsteuerabzugsberechtigt. 

• Außerdem wird der Teilleistungszugang von al-

ternativen Briefdiensten genutzt, wenn in der 

Empfängerregion kein eigenes oder kooperie-

rendes Zustellnetz verfügbar ist. 

Bevorzugung der Deutschen Post vermeiden 

Die Monopolkommission empfiehlt, die derzeit bestehenden 

Wettbewerbsverzerrungen dadurch zu beseitigen, dass eine 
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Umsatzsteuerbefreiung weder für Teilleistungen der Deut-

schen Post noch für solche der alternativen Briefdienste ge-

währt wird. Dies würde bedeuten, dass die Umsatzsteuerbe-

freiung wieder ausschließlich die überwiegend von Privatkun-

dinnen und Privatkunden in Anspruch genommenen Dienstleis-

tungen betrifft, wie dies bis zur Postgesetznovelle im Jahr 2024 

der Fall war.  

Alternativen, die die Deutsche Post oder einige Wettbewerber 

bevorzugen, würden den Wettbewerb schädigen. Wenn Un-

ternehmen nicht-vorsteuerabzugsfähigen Geschäftskunden 

keine umsatzsteuerfreien Angebote machen können, haben 

sie im Wettbewerb einen erheblichen steuerlichen Preisnach-

teil. Der Bundesverband Briefdienste (bbd) schätzt, dass die al-

ternativen Briefdienste mit nicht vorsteuerabzugsfähigen Ver-

sendergruppen rund 60 Prozent ihrer Umsätze generieren. 

Der Betrieb alternativer Zustellnetze, die in Konkurrenz zum 

Teilleistungszugang der Deutschen Post stehen, ist ohne diese 

Geschäftskunden in vielen Fällen unrentabel. 

Für eine Umsatzsteuerbefreiung insbesondere der Deutschen 

Post spricht auch nicht, dass diese Lasten aus der Erbringung 

des Universaldienstes oder der Rechtsnachfolge der Deutschen 

Bundespost zu tragen hat. Die Deutsche Post genießt bereits 

erhebliche Vorzüge: 

(1) Die Kosten für die Erbringung des Universaldienstes 

und der Rechtsnachfolge der Deutschen Bundespost 

können als Lasten nach Tragfähigkeit den regulierten 

Bereichen zugeordnet und dort über höhere regu-

lierte Entgelte erwirtschaftet werden.  

(2) Zusätzlich wird der Gewinnzuschlag für regulierte 

Entgelte großzügig auf Basis einer am Euro-Stoxx-50 

orientierten Umsatzrendite bemessen. 

(3) Entgelte im Privatkundenbrief- und -paketbereich 

sind aufgrund europäischer Vorgaben von der Um-

satzsteuer befreit. 

Die Deutsche Post erhält sämtliche dieser Vergünstigungen, 

obwohl vieles dafürspricht, dass sie den Universaldienst in sei-

ner derzeitigen Ausgestaltung vollständig oder in wesentli-

chen Teilen aus betrieblichem Eigeninteresse erbringt. 

Rechtmäßigkeit der Umsatzsteuerbefreiung im 
Geschäftskundenbereich zweifelhaft 

Die Umsatzsteuerbefreiung bestimmter Postdienstleistungen 

ist in § 4 Nr. 11b UStG geregelt, der Art. 132 Abs. 1 lit. a der 

EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwstSystRL, RL 

2006/112/EG) umsetzt. Diese Norm lautet wie folgt:  

„Die Mitgliedstaaten befreien folgende Umsätze von 

der Steuer: 

a) von öffentlichen Posteinrichtungen erbrachte Dienst-

leistungen und dazugehörende Lieferungen von Gegen-

ständen mit Ausnahme von Personenbeförderungs- 

und Telekommunikationsdienstleistungen; […].“ 

Auslegungsbedürftig ist vor allem, wann eine von öffentlichen 

Posteinrichtungen erbrachte Dienstleistung vorliegt. Der Euro-

päische Gerichtshof (EuGH) hat sich bereits mehrfach damit 

befasst. Besonders relevant sind ein Urteil vom 16. Oktober 

2019, auf das das FG Köln in der bereits angesprochenen Ent-

scheidung mehrfach Bezug nimmt, sowie ein Urteil vom 

23. April 2009.7  

Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass sie eine Tätig-

keit betrifft, die dem Gemeinwohl dient.8 Der EuGH identifiziert 

diesen Gemeinwohlzweck darin, „postalische Dienstleistun-

gen, die den Grundbedürfnissen der Bevölkerung entspre-

chen, zu ermäßigten Kosten anzubieten“.9 Da nach dem ge-

genwärtigen Stand des Unionsrechts „ein solcher Zweck im 

Kern mit dem von der [Postdiensterichtlinie] verfolgten Zweck, 

einen Universalpostdienst anzubieten, [übereinstimmt] stellt 

die letztgenannte Richtlinie […] einen zweckdienlichen An-

haltspunkt für die Auslegung des Begriffs „öffentliche Postein-

richtungen“ im Sinne dieser Bestimmung dar“.10  

Diese gemeinwohlorientierte Auslegung des EuGH verlangt, 

dass die Befreiung nur für Dienstleistungen gilt, die einem all-

gemeinen Interesse dienen, nicht aber für solche, „die beson-

deren Bedürfnissen von Wirtschaftsteilnehmern entspre-

chen“.11 Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten zwar Univer-

saldienstleistungen festlegen können, die über die Mindest-

vorgaben der Postdiensterichtlinie hinausgehen. Dennoch ist 

eine Steuerbefreiung nur dann richtlinienkonform, wenn sie 

einen gemeinwohlorientierten Zweck im Sinne der MwstSys-

tRL verfolgt. Dies hat der EuGH unlängst in einem Urteil vom 

19. Juni 2025 bekräftigt.12 Umgekehrt ist es für die Umsatz-
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steuerbefreiung auch nicht erforderlich, dass die in Rede ste-

henden Leistungen förmlich als Teil des Universalpostdiensts 

ausgewiesen wurden.13 

Dass der Teilleistungszugang im Besonderen und Geschäfts-

post im Allgemeinen einem solchen gemeinwohlorientierten 

Zweck dienen, ist höchst fraglich. Jedenfalls kann die EuGH-

Rechtsprechung nicht so interpretiert werden, dass jegliche 

gesetzliche Verpflichtung, bestimmte Dienstleistungen zu er-

bringen, als steuerfreie Universaldienstleistung anzusehen ist. 

Insbesondere der Teilleistungszugang dient den eher großen 

Wirtschaftsteilnehmern, die hohe Briefsendungsmengen 

nachfragen und für die daher ein Teilleistungszugang rentabel 

ist, und zudem der Förderung von Wettbewerbern (d. h. auf 

Briefdienstleistungen spezialisierte Unternehmen) durch ei-

nen Zugang zu „Bottleneck-Ressourcen“ des Marktbeherr-

schers.14 Zusammenfassend bedeutet dies, dass der Teilleis-

tungszugang den besonderen Bedürfnissen von Wirtschaftsteil-

nehmern dient und daher keine Universaldienstleistung, d. h. 

keine von öffentlichen Posteinrichtungen erbrachte Dienstleis-

tung im Sinne der EuGH-Rechtsprechung ist. Daher folgt aus 

der nationalen Zuordnung von Teilleistungen zum Universal-

dienst in § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 PostG nicht automatisch eine 

Pflicht zur Umsatzsteuerbefreiung gemäß der MwstSystRL. 

Für dieses Auslegungsergebnis spricht auch, dass der EuGH 

betont, dass „nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs 

die Begriffe, mit denen eine Steuerbefreiung wie die in Art. 

132 der Richtlinie 2006/112 vorgesehenen umschrieben wird, 

eng auszulegen [sind], da sie eine Ausnahme von dem allge-

meinen Grundsatz darstellt, dass jede Dienstleistung, die ein 

Steuerpflichtiger gegen Entgelt erbringt, der Umsatzsteuer un-

terliegt“.15 Dafür spricht insbesondere auch das EU-Beihilfen-

recht aus Art. 107 ff. AEUV, das nicht unterlaufen werden darf. 

Diese enge Auslegung der Steuerbefreiung hat der EuGH 

jüngst bestätigt und betont, dass sie „nur für Dienstleistungen 

in Anspruch genommen werden [kann], die den Grundbedürf-

nissen der Bevölkerung entsprechen“.16 Damit steht die Um-

satzsteuerbefreiung für Teilleistungen, aber auch für Geschäfts-

post auf „wackeligen Beinen“.  

Politik droht den falschen Weg einzuschlagen 

Das Bundesfinanzministerium arbeitet derzeit nach Informati-

onen der Monopolkommission an einer Überarbeitung der 

Gesetzeslage. Die Erteilung der Bescheinigungen könnte künf-

tig an die Einhaltung bestimmter Qualitätskriterien geknüpft 

werden, die sich aus den Universaldienstvorgaben ergeben. 

Auch die Aufhebung bereits erteilter Bescheinigungen wird 

diskutiert.  

Aus Sicht der Monopolkommission ist die Aufnahme weiterer 

Qualitätsanforderungen in § 4 Nr. 11b UStG der falsche Weg. 

Die Umsatzsteuerbefreiung von Teilleistungen stößt – wie be-

reits dargelegt – auf erhebliche europarechtliche Bedenken. 

Zudem hat sie bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen 

auf den Wettbewerb. Anstatt zusätzliche Kriterien in § 4 

Nr. 11b UStG einzufügen, sollte dort vielmehr eine Regelung 

aufgenommen werden, die klarstellt, dass Teilleistungen von 

der Umsatzsteuerbefreiung ausgenommen sind.  

Die Überlegung, für die Ausstellungen von Umsatzsteuerbe-

scheinigungen weitere Kriterien aufzustellen, führt zudem zu 

weiteren praktischen Problemen. Die aufgestellten Kriterien 

müssen einen Sachbezug hinsichtlich der betroffenen Ge-

schäftskundenbriefe aufweisen, wenn die Steuerbefreiung le-

diglich für Geschäftskundenbriefpost gelten soll. Eine bloße 

Übernahme der Universaldienstvorgaben scheidet daher aus. 

So wäre es etwa höchst fragwürdig, wenn für Dienstleistungen 

im Bereich der Geschäftskunden Vorgaben bezüglich Briefkäs-

ten und Filialstandorten gestellt würden. Denn – anders als bei 

Privatkundinnen und Privatkunden – werden Briefsendungen 

bei Geschäftskunden häufig abgeholt. Aber auch andere Krite-

rien erscheinen nicht als geeignet. Jedenfalls ist aus Sicht der 

Monopolkommission beispielsweise nicht klar ersichtlich, ob 

auch Geschäftskunden einen Bedarf an einer 6-Tages-Zustel-

lung oder an den für Privatkundinnen und Privatkunden gel-

tenden Brieflaufzeiten haben. Mithin würde die Aufnahme 

weiterer Kriterien die bereits bestehende Rechtsunsicherheit 

noch weiter verschärfen.  

Des Weiteren dürfte die Aufnahme von Qualitätskriterien als 

Voraussetzung für die Erteilung von Befreiungsbescheinigun-

gen einen erheblichen bürokratischen Aufwand generieren. 

Sollte die Überprüfung etwa der für Postregulierung grund-

sätzlich zuständigen Bundesnetzagentur übertragen werden, 

ist darauf hinzuweisen, dass diese derzeit insbesondere durch 

das im Rahmen der Postgesetznovelle ebenfalls neu einge-

führte Anbieterverzeichnis und weitere Vorgaben erheblich 

belastet ist. Bei dieser Vorgehensweise drohen daher weitere 

Verzögerungen für die grundsätzlich berechtigten Brief-

dienste. Dies würde den Wettbewerb weiter schädigen. 
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Fazit 

Die derzeitige Situation, in der nur einzelne Anbieter von einer 

Umsatzsteuerbefreiung profitieren, gefährdet die Existenz der 

übrigen Anbieter. Insbesondere durch die Umsatzsteuerbefrei-

ung der Deutschen Post im Bereich der Teilleistungen droht ein 

Zusammenbruch wesentlicher Teile des Wettbewerbs im Brief-

bereich. Es müssen schnellstmöglich wieder gleiche Wettbe-

werbsverhältnisse für alle Anbieter geschaffen werden. Die 

rechtlichen Aspekte sprechen für eine Lösung, bei der gleiche 

Wettbewerbsverhältnisse geschaffen werden, indem – wie in 

der Vergangenheit (2010-2024) – weder die Teilleistungen der 
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